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Bezirksstädten Anwälte zur Gründung von Kollegien zusam
men.

Helmut Miehe: Nicht nur Anwälte, sondern auch Juristen aus 
anderen gesellschaftlichen Bereichen, darunter auch Absol
venten von Richterschulen, bewarben sich um die Aufnahme 
in die Rechtsanwaltskollegien. Ich selbst war vorher Justi
tiar in der Wirtschaft und wurde 1954 Mitglied des Anwalts
kollegiums im Bezirk Halle.

Dr. Heinz Heller: Im Bezirk Gera waren zwar einige Rechts
anwälte zum Zusammenschluß bereit, aber es fand sich kei
ner, der die Funktion des Vorsitzenden des Kollegiums über
nehmen wollte. Schließlich kandidierte der ehemalige Richter 
Rudolf Grunow für dieses verantwortungsvolle Amt, und er 
erwarb sich bei den Mitgliedern schnell Vertrauen und An
erkennung, so daß er bei den folgenden Vorstandswahlen 
mehrfach wiedergewählt wurde und die Funktion des Vorsit
zenden bis zu seinem Tod im Jahre 1973 ausübte.

Der Minister der Justiz hatte im August 1953 betont, daß 
für die Gründung der Kollegien das Prinzip der absoluten 
Freiwilligkeit gelte. Und da dieses Prinzip im Bezirk Gera 
strikt gewahrt wurde, blieben einige ältere Anwälte weiterhin 
als Einzelanwälte tätig. Die Mitglieder der Anwaltskollegien 
bemühten sich aber im Interesse der rechtsuchenden Bürger 
um enge Zusammenarbeit mit den Einzelanwälten.

Helmut Miehe: Das war auch bei uns so. Trotzdem gab es 
einige Einzelanwälte, die bei rechtsuchenden Bürgern Miß
trauen säten, indem sie behaupteten, die Kollegiumsanwälte 
seien quasi Staatsfunktionäre, die in ihrer Meinungsbildung 
nicht frei seien, sondern Weisungen des Vorstandes befolgen 
müßten. Es mag u. a. darauf zurückzuführen sein, daß Kol
legiumsanwälte in der Anfangszeit wenig in Anspruch ge
nommen wurden.

Im Jahre 1955 war schon fast die Hälfte der etwa 850 Rechts
anwälte in der DDR Mitglied eines Kollegiums, und das 
Verhältnis änderte sich von Jahr zu Jahr zugunsten der Kol
legien. Die „Neue Justiz“ brachte Erfahrungsberichte und 
orientierende Beiträge, insbesondere von Rolf Helm, der da
mals die Abteilung Rechtsanwälte im Justizministerium lei
tete. Wie befruchteten diese Veröffentlichungen die Praxis?

Helmut Miehe: Ja, Rolf Helms Beiträge und ebenso sein en
gagiertes Auftreten in Versammlungen der Kollegien — der 
ehemalige Anwalt war ein guter Rhetoriker und überzeugen
der Propagandist — haben zur Klärung vieler ideologischer 
Grundfragen in der Anwaltschaft beigetragen. Seine Dar
legungen wurden aber auch durchaus kritisch bewertet. Bei
spielsweise legte er einmal dar, einige Anwälte unterließen 
es, sich in Strafverfahren kämpferisch mit den zu klärenden 
Sach- und Rechtsfragen auseinanderzusetzen, so daß Fehl
urteile der Gerichte auch mit darauf zurückzuführen seien. 
Der Vorstand des Kollegiums im Bezirk Halle unterzog sofort 
alle genannten Fälle einer gründlichen Überprüfung und kam 
zu dem Ergebnis, daß die Anwälte in diesen Verfahren in 
Schriftsätzen, durch Ausübung des Fragerechts, in Plädoyers, 
mit Rechtsmitteln und Kassationsanregungen alle ihnen vom 
Gesetz zur Verfügung gestellten Möglichkeiten ausgeschöpft 
hatten.

Ich möchte noch kurz auf die wirtschaftliche Situation der 
Kollegiumsanwälte in den 50er Jahren eingehen. In Halle 
einigten sich die Mitglieder in der Gründungszeit darauf, daß 
die ihnen zustehende Vergütung erst mehrere Monate später 
ausgezahlt werden sollte, um zunächst die unumgänglich not
wendigen Ausgaben des Kollegiums decken zu können. Wir 
gewährten auch sog. innere Kredite, um jungen Anwälten 
den Start in den Beruf zu erleichtern.

Dr. Heinz Heller: Ja, damals konnten die Kollegien ihren 
neuen Mitgliedern noch keine komplett eingerichteten Büros 
zur Verfügung stellen. Wir mußten uns um geeignete Büro
räume selbst kümmern, und ich erhielt einen zinslosen Kredit 
zur Anschaffung der nötigsten Einrichtungsgegenstände und 
Schreibmaschinen, den ich pünktlich zurückgezahlt habe.

Wir haben eben die Entwicklung der Rechtsanwaltschaft bis 
in die Mitte der 5Oer Jahre hinein verfolgt. Jetzt müssen wir 
zeitlich noch einmal zurück, denn wir dürfen nicht vergessen, 
daß auch die Staatsanwaltschaft in der ersten Hälfte der 
50er Jahre einen qualitativ neuen Charakter angenommen 
hat. Das erste Gesetz über die Staatsanwaltschaft vom 
23. Mai 1952 wurde schon erwähnt. Worin bestand das Neue?

Dr. Ernst Wittkopf: Jüngeren Juristen ist meist nicht mehr 
bekannt, daß die Staatsanwaltschaft bis Herbst 1951 gar kein

selbständiges Organ war. Vielmehr gehörten die Staatsanwalt
schaften in den damaligen fünf Ländern der DDR trotz der 
Errichtung der Obersten Staatsanwaltschaft im Dezember 1949 
und trotz der Anweisungsbefugnis des Generalstaatsanwalts 
der DDR gegenüber den Staatsanwälten der Länder zu den 
dem Ministerium der Justiz nachgeordneten Organen; sie 
waren mit den Gerichten auch organisatorisch verbunden. 
Werner Seifert sagte ja vorhin, seine erste Dienststelle sei 
der „Oberstaatsanwalt beim Landgericht Chemnitz“ gewe
sen.

Erst die Verordnung über Maßnahmen zur Vereinfachung 
der Justiz vom 27. September 1951 bestimmte, daß die Staats
anwaltschaft „ein in ihrer Organisation und Tätigkeit selb
ständiges Organ der Justiz“ ist und vom Generalstaatsanwalt 
der DDR geleitet wird. Der nächste Schritt war die Erweite
rung der Aufgaben des Staatsanwalts zum „Hüter der Gesetz
lichkeit“ — das ging weit über eine Anklagebehörde hinaus. 
Das Staatsanwaltschaftsgesetz von 1952 charakterisierte die 
Staatsanwaltschaft als „ein von anderen Staatsorganen unab- 
hängiges’Organ der Staatsgewalt“. Ihr wurde mit diesem Ge
setz die „Aufsicht über die strikte Einhaltung der Gesetze 
und Verordnungen“ — wir nannten das „Allgemeine Auf
sicht“ —, die Leitung von Ermittlungsverfahren und die Auf
sicht über die Untersuchungsorgane, die Tätigkeit in Gerichts
verfahren (die nicht nur Strafsachen, sondern auch Zivil-, 
Familien- und Arbeitsrechtssachen einschloß) und die Auf
sicht über den Strafvollzug übertragen.

Diese umfassende Gesetzlichkeitsaufsicht stellte 1952 völlig 
neue Qualifikationsanforderungen, verlangte neue theoretische 
Überlegungen und das Sammeln praktischer Erfahrungen. 
Dabei muß man daran erinnern, daß die Staatsanwälte ganz 
überwiegend Absolventen der Lehrgänge für Richter und 
Staatsanwälte waren, also kein mehrjähriges juristisches Uni
versitätsstudium abgeschlossen hatten.

Könnten Sie etwas über die Anfänge der Allgemeinen Auf
sicht sagen?

Dr. Ernst Wittkopf: Sie entwickelte sich zunächst recht zö
gernd. Der erste Generalstaatsanwalt der DDR, Ernst Mels- 
heimer, hat jedoch immer wieder auf die große politische Be
deutung der Allgemeinen Aufsicht hingewiesen, die sich ja auf 
alle Ministerien und Ämter, die ihnen unterstellten Dienst
stellen und Einrichtungen erstreckte und vom Staatsanwalt 
verlangte, darüber zu wachen, daß Anordnungen, Beschlüsse 
und sonstige Bestimmungen, die von staatlichen und wirt
schaftsleitenden Organen herausgegeben werden, mit den Ge
setzen und Verordnungen der DDR im Einklang stehen.

Ich war von 1955 bis 1960 auf dem Gebiet der Allgemeinen 
Aufsicht tätig und erinnere mich gut, wie wir damals allen 
Hinweisen auf Rechtsverletzungen nachgingen: kritische
Presseveröffentlichungen auswerteten, Eingaben von Bürgern 
aufgriffen, in Betrieben Sprechstunden abhielten, Festlegun
gen von örtlichen Staatsorganen und Betrieben überprüften — 
kurz: alle möglichen Informationsquellen ausschöpften. Be
reits damals gingen wir bestimmte Themenkomplexe ganz 
systematisch an. So stellten wir uns z. B. die Aufgabe, die 
Praxis auf dem Gebiet des Neuererwesens und die Hand
habung der Investitionsbestimmungen auf die Einhaltung der 
Gesetzlichkeit hin zu untersuchen. Erste Analysen wurden er
arbeitet und den zuständigen Organen unterbreitet. Der Ge
setzgeber wurde auf Rechtsvorschriften aufmerksam gemacht, 
die der gesellschaftlichen Entwicklung im Wege standen; An
regungen zum Erlaß neuer Rechtsvorschriften wurden gege
ben.

Das war damals alles Neuland. Manches bewährte sich 
nicht, manches Bewahrenswerte ging allerdings verloren. Ich 
denke z. B. an die vom Berliner Generalstaatsanwalt prakti
zierte Methode, alle Vorlagen für die Magistratssitzungen, an 
denen der Generalstaatsanwalt regelmäßig teilnahm, durch 
die jeweiligen Spezialisten der Abteilung Allgemeine Aufsicht 
auf die Einhaltung der Gesetzlichkeit überprüfen zu lassen. 
Diese Praxis befähigte ihn, in der Magistratssitzung rechtlich 
fundierte Hinweise zu geben, Korrekturvorschläge zu unter
breiten und die Zurückweisung solcher Vorlagen zu erwirken, 
die rechtlichen Forderungen widersprachen.

Noch eine weitere neue Qualität in der Justiz der 5Oer Jahre 
muß hier erwähnt werden: die Verwirklichung der Forderung 
des Art. 130 der Verfassung von 1949, in weitestem Umfang 
Laienrichter an der Rechtsprechung zu 'beteiligen.

Herbert Brauer: Nach § 26 Abs. 2 des GVG von 1952 sollten 
Schöffen an zwölf möglichst aufeinanderfolgenden Tagen im 
Jahr als gleichberechtigte Richter an der Rechtsprechung mit-


